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Das ordentliche Arbeitslosengeld mit reduzierten Vo raussetzungen: Stand Februar 2012 
 
 
Was? 
Finanzielle Leistung des NISF/INPS bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, die im Falle von Saisonarbeit 
oder bei nicht ständiger Arbeitsleistung ausbezahlt wird (auch bei einer Aussetzung der 
Arbeitstätigkeit infolge einer Betriebskrise). 
 
Wer? 
Alle Arbeitskräfte, die während der letzten beiden Jahre nicht mindestens 52 Beitragswochen 
aufweisen können, aber im Vorjahr wenigstens 78 Tage gearbeitet haben und mindestens 2 Jahre 
gegen die Arbeitslosigkeit versichert waren. 
 
Wie? 
Innerhalb 31.März des folgenden Jahres Antrag des Arbeitnehmers an das INPS/NISF. 
 
Wie viel? 
Zwischen 40% und 35% der letzten Entlohnung, höchstens aber 906,80 Euro brutto im Monat bzw. 
1.089,89 Euro brutto, wenn der Arbeitnehmer mehr als 1.961,80 Euro brutto verdiente. Von den 
Bruttobeträgen wird der Solidaritätsbeitrag in Höhe von 5,84% und die Steuern abgezogen. 
 
Wie lange? 
für die ersten 4 Monate 40%, vom 4. bis zum 6. Monat 35% der Entlohnung 
 
Rechtliche Grundlagen: 
Gesetz vom 20 Mai 1988, Nr. 160, Gesetz vom 01. Juni 1991, Nr. 169, D.LH. vom 17. Jänner 
2005, Nr. 1, Rundschreiben NISF vom 01.02.2008, Nr. 14, Rundschreiben NISF vom 27. Jänner 
2009, Nr. 11, Rundschreiben NISF vom 05. Februar 2010, Nr. 8, Rundschreiben NISF vom 04. 
Februar 2011, Nr. 25, Rundschreiben NISF vom 08. Februar 2012, Nr. 20; 
 
 
 
 


